
In einer Pressemitteilung im März 
schreibt die Stadt Bornheim u.a.:
• Die Untere Denkmalschutzbehörde im Amt 6 ist bei der Stadt 

Bornheim für die Eintragung von Baudenkmälern zuständig. Sie 
hat die Aufgabe, innerhalb der Stadtverwaltung selbstständig als 

untere Landesbehörde zu entscheiden, und ist nicht an 
Weisungen des Bürgermeisters gebunden, sondern 
obliegt der kommunalaufsichtlichen und fachaufsichtlichen
Prüfung durch die Obere Denkmalschutzbehörde des Rhein-Sieg-
Kreises. Grund hierfür ist, dass die Untere Denkmalschutzbehörde 
als Exekutivorgan des Landes die gesetzlichen Regelungen zu 
erfüllen hat. 

• Die Untere Denkmalschutzbehörde trifft ihre Entscheidungen im 

Benehmen mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR). 
Der LVR ist für die denkmalfachliche Einschätzung zuständig, 
während die Denkmalschutzbehörde die formale Bearbeitung 
übernimmt. Eine fehlende Beteiligung des LVR wäre ein formaler 
Fehler, der die Rechtskräftigkeit der Entscheidungen 
grundsätzlich in Frage stellen würde. Daher ist die Aussage von 
Herrn Stadler falsch, dass die Behörde „aus Liebe zur 
Marktschänke“ Entscheidungen treffen kann. Der Ausschuss 
kann beraten, hat aber keine Entscheidungsbefugnis darüber, was 
unter Denkmalschutz gestellt wird.


